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Gericht 

Verfassungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

01.10.1963 

Geschäftszahl 

WI-9/62 

Sammlungsnummer 

4527 

Rechtssatz 

Der VfGH ist der Auffassung, daß durch die Bundesverfassung ganz allgemein die Freiheit der Wahl 
gewährleistet ist (vgl. hiezu auch Art. 8 des Staatsvertrages 1955, BGBl. Nr. 152) und daß ein der 
Verfassung entsprechendes Wahlverfahren die Freiheit der  Wahlwerbung einschließt (vgl. das Erk. Slg. 
3000/1956) . Die Freiheit der Wahl kann in der verschiedensten Weise beeinträchtigt werden. Sie kann 
nach Auffassung des VfGH auch dadurch beeinträchtigt werden, daß seitens der öffentlichen Hand  
wirtschaftliche Mittel eingesetzt werden, insbesondere auch dadurch, daß einzelne wahlwerbende 
Parteien gegenüber den anderen durch die öffentliche Hand bei der Wahlwerbung wirtschaftlich 
begünstigt werden. 
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